
Satzung 
einer Veränderungssperre für den Bereich des 

Bebauungsplanes Hopfen am See Nr. 13 – Uferstraße  
 
 

§ 1 
 

(1) Zur Sicherung der Planung zur Aufstellung des Bebauungsplanes Hopfen am See Nr. 
13 - Uferstraße w ird eine Veränderungssperre für den in Absatz 2 näher bezeich-
neten Bereich beschlossen. 

 
(2) Die Grenzen für den Bereich, für den die Veränderungssperre gilt, w erden gemäß 

dem nachstehenden Lageplan festgelegt und umfassen den gesamten Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Hopfen am See Nr. 13 - Uferstraße. 
 

(3) Im Gebiet der Veränderungssperre dürfen 
1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 

nicht beseitigt w erden; 
2. erhebliche oder w esentlich w ertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen w erden. 

 
(4) Wenn überw iegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Ver-

änderungssperre eine Ausnahme zugelassen w erden. 
 
(5) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

w orden sind, Vorhaben, von denen die Stadt nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Ver-
änderungssperre hätte begonnen w erden dürfen, sow ie Unterhaltungsarbeiten und 
die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung w erden von der Veränderungs-
sperre nicht berührt. 

 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald 
und sow eit die Bauleitplanung für das von der Veränderungssperre betroffene Gebiet 
rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens jedoch zw ei Jahre nach ihrem Inkrafttre-
ten. 
 
 
Füssen, 30.11.2010 
STADT FÜSSEN 
 
Gez. 
 
Paul Iacob 
Erster Bürgermeister 

  


